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Die Liahmungsversicherung der schweizerischen Krankenkassen

Die Errichtung eines Lihmungsinstitutes

als Gemeinschaftsaufgabe der schweizeri-
schen Krankenkassen ist eng verbunden
mit einem andern Gemeinschaftswerk der
Krankenkassen, der Lihmungsversiche-
rung des Schweizerischen Verbandes fiir
die erweiterte Krankenversicherung.
Im Jahre 1954 wurde dieser Verband
durch Zusammenschluss der welschen und
deutschschweizerischen ~ Krankenkassen
und Kassenverbinde gegriindet. Sein
Zweck war die Durchfiihrung der Kinder-
lahmungsversicherung.

Die Idee einer besonderen Kinderldh-
mungsversicherung ging von der Feststel-
lung aus, dass diese Krankheit mit ihren
Lihmungsfolgen fiir den Einzelnen mit
ungewohnlichen finanziellen Aufwendun-
gen verbunden, dass sie aber gliicklicher-
weise relativ selten ist, so dass die finan-
zielle Last, wenn sie auf geniigend viele
Schultern verteilt werden kann, gering
wird. Da gerade jene medizinischen Auf-
wendungen, die bei der Behandlung schwe-
rer Lahmungen notig sind: langdauernde
Anstaltsaufenthalte, Badekuren, physika-
lische Therapie, Stiitzapparate von den
Krankenkassen oft ungeniigend finanziert
wurden, war es notig, dass die Kinderlih-
mungsversicherung den Patienten all diese
Aufwendungen iiber die statutarischen Lei-
stungen der Kassen hinaus bezahlte, um
eine gute Behandlung iiberhaupt zu er-
moglichen. Die Kinderlihmungsversiche-
rung wollte aber auch den Patienten hel-
fen, die trotz jahrelanger #rztlicher und
personlicher Bemiihungen nicht mehr in
den Vollbesitz ihrer Arbeitsfihigkeit ge-
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langten, indem sie es ihnen durch die Aus-
richtung nahmhafter Invalidititsentschi-
digungen ermdoglichte, sich beruflich und
sozial so weit als moéglich wieder in die
menschliche Gesellschaft einzugliedern.

Hauptziel der Kinderladhmungsversiche-
rung war nicht die Ausrichtung von Geld-
leistungen, sondern eine maoglichst gute
Behandlung und eine moglichst weitgehen-
de Wiedereingliederung. Diesem Ziel dien-
te in ganz besonderer Weise der vertrau-
ensirztliche Dienst. Ein hauptamtlicher
Vertrauensarzt, selber ehemaliger Polio-
patient und behindert, iiberwacht alle Pa-
tienten und sorgt dafiir, dass ihnen die
bestmégliche Behandlung zuteil wird. Die-
sem Ziel diente aber auch von allem An-
fang an die Idee, ein eigenes, aufs beste
eingerichtetes Haus zu erstellen, die nun
mit der Eroffnung des Lihmungsinstitutes
ihre Verwirklichung gefunden hat.

Der Riickgang der Zahl der Poliomyeli-
tisfille seit dem Jahre 1957, der zweifel-
los in starkem Masse der Schutzimpfung
zuzuschreiben ist, und das Inkrafttreten
der eidgenéssischen Invalidenversicherung,
die, wenn auch nicht alle, so doch viele
jener Kosten iibernimmt, die vorher von
der Kinderlihmungsversicherung bezahlt
werden mussten, haben es erméglicht, die
Kinderlihmungsversicherung zu einer all-
gemeinen Lihmungsversicherung auszu-
bauen, der nun alle organisch bedingten
Lihmungen des Zentral-Nerven-Systems
unterstellt sind. Leistungsschema und
Zweckbestimmung wurden unverindert ge-
lassen. Dagegen werden nun alle jene Pa-
tienten miteinbezogen, die von den Lei-



stungen der eidgenossischen Invalidenver-
sicherung weniger profitieren, und deren
Zahl nach menschlicher Voraussicht, in
den nichsten Jahren eher zu- als abneh-
men wird: die Paraplegiker, meistens Op-
fer schwerer Unfille, die Hemiplegiker,
deren Lihmungen Folge von Schlaganfil-

len sind, die Multiple Sklerose-Patienten,

deren Leiden sich oft in zunehmendem
Masse verschlimmert, und die auf Grund
der heutigen Konzeption der eidgendssi-

schen Invalidenversicherung kaum damit
rechnen konnen, Anspruch auf Bezahlung
medizinischer Massnahmen zu haben, und
andere. Ihnen allen will die Lihmungsver-

sicherung die bestmégliche Behandlung fi-

nanziell sicherstellen und, soweit notig,
dariiber hinaus durch weitere Geldmittel
ermoglichen, trotz ihrer Behinderung ein
normales Leben inmitten ihrer Mitmen-
schen zu fiihren.

Das Lahmungsinstitut im Leukerbad

1. Vorgeschichte

Die Idee, als Gemeinschaftswerk der
schweizerischen Krankenkassen ein eige-
nes Institut zur Behandlung. von Lih-
mungspatienten zu schaffen, ist eng ver-
bunden mit der Schaffung der Kinderlih-
mungsversicherung, heute Lahmungsversi-
cherung der schweizerischen Krankenkas-
sen. Die Initianten der Kinderlihmungs-
versicherung wollten nicht in erster Linie
finanzielle Leistungen ausrichten, sondern
den Patienten bestmogliche Behandlung
zukommen lassen. Der Vergleich mit dem
Ausland zeigte aber, dass solche Behand-
lungsmoglichkeiten in der Schweiz fehlten
oder doch nur in ungeniigender Anzahl
vorhanden waren.

So dachten denn die Griinder der Kin-
derlihmungsversicherung schon in den
Jahren 1954 und 1955 daran, durch Er-
richtung eigener Institute dafiir zu sorgen,
dass das Geld, das in Form von Versiche-
rungsleistungen ausgerichtet werden sollte,
in bestmoglicher Weise zum Wohle der
Patienten verwendet werde.

Ein wichtiges Element bei der Behand-
lung schwergelihmter Patienten bildet die
Heilgymnastik im Gehbad. Durch den Auf-
triech, den der menschliche Korper im
Wasser erhilt, werden die gelahmten Glie-
der eines Patienten entlastet, und es ge-
lingt ihm, Bewegungen wieder zu erlernen,
deren er am Trockenen absolut nicht
michtig wiare. Wenn der Arzt einem ge-
lihmten Patienten eine Badekur ver-
schreibt, hat er also nicht in erster Linie
die giinstige und den Allgemeinzustand
fordernde Wirkung des Thermalwassers

im Auge, sondern die Moglichkeit, mit den
Patienten im warmen Thermalwasser Heil-
gymnastik betreiben zu konnen. Im Grun-
de genommen wiire diese Behandlung ohne
weiteres auch im gewdhnlichen warmen
Wasser moglich.

Bei der Beniitzung von Thermalwasser
fiir diese Behandlung macht man sich aber
einesteils den Vorteil zunutze, dass das
Wasser in geniigend warmem Zustand aus
dem Boden herausfliesst und nicht erst ge-
warmt werden muss, und dass zweitens
dieses Wasser auf den Allgemeinzustand
des Patienten einen giinstigen Einfluss aus-
iibt, was nicht ohne Bedeutung ist, denn
fiir einen geladhmten Patienten ist ein gu-
ter Allgemeinzustand noch viel wichtiger
als fiir seinen korperlich unbehinderten
Mitmenschen.

Als Standort fiir den Bau des Lihmungs-
institutes der schweizerischen Krankenkas-
sen standen zunichst Zurzach und Leu-
kerbad im Vordergrund. In Zurzach war
im Jahre 1955 eine Thermalquelle, die
schon frither einmal bekannt gewesen war,
neu entdeckt und erschlossen worden, und
es schien durchaus méglich, die Pline der
schweizerischen Krankenkassen mit den
Bemiihungen der Behiorden von Zurzach,

‘das neu entdeckte Thermalwasser der Oef-

fentlichkeit und der ‘Gesundheitspflege
zugiinglich zu machen, zu verbinden. Wenn
spiter aufl das Projekt Zurzach verzichtet
wurde, so waren dabei verschiedene
Schwierigkeiten, die sich bei der Ausar-
beitung des Projektes ergeben hatten, und
nicht zuletzt die Tatsache schuld, dass die
Zahl der Poliomyelitisfille zuriickging und



	Die Lähmungsversicherung der schweizerischen Krankenkassen

